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Papst Gregor [IX.] antwortet dem Erzbischof von Mainz [Siegfried III. von Eppstein] 

auf dessen Schreiben: Nachdem das Kloster Lorsch durch [Konrad II.], Bischof von 

Hildesheim, visitiert worden war, befahl Gregor dem Mainzer Erzbischof, Zisterzi-

enser in das Kloster einzuführen. Die dort ansässigen Benediktiner wurden vor die 

Wahl gestellt, entweder in den Zisterzienserorden überzutreten, wodurch sie im 

Kloster hätten bleiben können, oder in anderen Benediktinerklöstern der Mainzer 

Diözese unterzukommen. Um diese päpstlichen Anweisungen umsetzen zu können, 

berief der Mainzer Erzbischof die Zisterzienseräbte von Eberbach, Maulbronn, 

Bronnbach und Schönau sowie Predigermönche, Minoriten und andere Männer aus 

der Mainzer und Wormser Diözese zu einer Versammlung ein, in welcher der an ihn 

ergangene Auftrag verlesen wurde. Auch den Lorscher Benediktinermönchen wur-

den die päpstlichen Beschlüsse mitgeteilt. Diese weigerten sich jedoch, den Anord-

nungen Folge zu leisten. Sie wurden mit geringen Ausnahmen als Rebellen gegen die 

päpstliche Autorität exkommuniziert und liefen in verschiedene Richtungen ausei-

nander. Daraufhin forderte der Mainzer Erzbischof die genannten Zisterzienseräbte 

auf, die Mittel zur Errichtung eines Zisterzienserkonvents im Kloster Lorsch zu be-

schaffen. Die Zisterzienseräbte äußerten sich dahingehend, dass ihrer Ansicht nach 

das im Kloster Vorhandene für die Einrichtung eines Konvents zwar genüge, eine 

endgültige Entscheidung in dieser Sache jedoch durch das Generalkapitel des Zister-

zienserordens getroffen werden müsse. Da der Erzbischof befürchtete, dass hier-

durch eine Verzögerung in der Angelegenheit herbeigeführt werde und das Kloster 

einen unwiederbringlichen Schaden erleiden könne, bat er den Papst, sich der Sache 

anzunehmen. Papst Gregor [IX.] fordert daraufhin den Erzbischof erneut auf, mit 

Hilfe gottesfürchtiger und besonnener Männer mit der Neubesiedlung des Lorscher 

Klosters fortzufahren. 
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WONDREJZ, Die Regesten der Stadt Heppenheim und der Burg Starkenburg, Nr. 41, 
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